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§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Verletzun-
gen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. August 2019

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Dagmar  P o h l e 
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung 

Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, verordnet 
das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin:

§ 1

Der Bebauungsplan 10-44 vom 12. März 2018 mit Deckblatt 
vom 12. Juni 2018 und Deckblatt vom 28. Mai 2019 für das Ge-
lände zwischen Zossener Straße, Kastanienallee, Havelländer 
Ring, nördlicher Grenze der Kleingartenanlage „Alt Hellersdorf“, 
Neuruppiner Straße, Havelländer Ring, Flurstück 382 (Fußwege-
verbindung zwischen Kyritzer Straße und Zossener Straße) und 
Zossener Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Hellers-
dorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-
sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-

waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 10-44 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Hellersdorf
Vom 28. August 2019
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 Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin:

§ 1
Die durch Verordnung vom 9. Juli 2018 (GVBl. S. 485) erlassene 

Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 12. September 2020 
verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeacht-
lich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. September 2019  

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Dagmar  P o h l e
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung 

Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 10-81b G/32  

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn
Vom 3. September 2019
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